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gründet wurde dies mit dem Gedanken, 
dass jeder Arzt als Gesellschafter einer 
Gemeinschaftspraxis neben der all-
gemeinen zivilrechtlichen Haftung 
auch die disziplinarische Verantwor-
tung auch für die Verfehlungen des an-
deren Gesellschafters trage. Im Übrigen 
begründe –im Gegensatz zu einer Praxis-
gemeinschaft – auch die Organisations-
struktur einer Gemeinschaftspraxis ge-
nerell die disziplinarische Verantwort-
lichkeit für Mitgesellschafter.

Den Rechtsansichten der Kassen-
ärztlichen Vereinigung trat die Verteidi-
gung entgegen und erhob Klage zum So-
zialgericht Düsseldorf. Das Sozialgericht 
gab der Klage statt und hob den Diszipli-
narbeschluss der Verteidigung folgend 
auf. Das Gericht stellte heraus, dass das 
Verfahren an erheblichen formellen 
Fehlern litt und insbesondere bereits die 
Anhörung der Beteiligten zumindest 
teilweise unterblieb. Darüber hinaus 

sieht das Sozialgericht keine Rechts-
grundlage für die disziplinarische Dritt-
haftung, sondern nur für eigenes Fehl-
verhalten.

Das Verfahrensrecht und die jeweili-
gen Disziplinarordnungen der einzel-
nen kassenärztlichen Vereinigungen 
sind durchaus komplex und unüber-
sichtlich, weshalb dringend angeraten 
werden muss, im Falle eines KV-seitigen 
Vorwurfes wohlüberlegt und nicht vor-
schnell zu handeln. Das geschilderte 
Fallbeispiel zeigt, dass Einzelheiten rele-
vant sein können, die die Verfahrens-
beteiligten selbst übersehen können. 
Gleichfalls muss davon abgeraten wer-
den, solche Verfahren, die, wie oben 
dargestellt bis zum zweijährigen Ruhen 
der Zulassung, Sanktionen entfalten 
können, ohne fachanwaltlichen Rechts-
beistand zu führen. Art und Umfang 
 der Disziplinarmaßnahmen werden oft-
mals schlicht unterschätzt.  
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Europäischen Gesellschaft für Orthopädie und Traumatologie (EFORT)

Prof. Reinhard Graf hält Festrede zur Kongresseröffnung  
und erhält EFORT Recognition Award für Hüftsonografie

Eine besondere Ehrung wurde Professor 
Reinhard Graf auf dem diesjährigen 
Kongress der Europäischen Gesellschaft 
für Orthopädie und Traumatologie 
(EFORT) in Barcelona zuteil: 

Er wurde als Redner für die Kon-
gressfestrede „Erwin Morscher Honora-
ry Lecture“ eingeladen, das Thema: 
„Hip Sonography in Babies: Prevention 
is better than operation“. Und er erhielt 
den EFORT Recognition Award, vor-
nehmlich für die Entwicklung der Hüft-
sonografie. Für Reinhard Graf war die 
Einladung zur Festrede eine besondere 
Ehre, „… weil ich Prof Morscher als „or-
thopädischer Jungspatz“ noch kennen-
lernen durfte“. 

Professor Graf ist inzwischen pen-
sioniert, er hat sich aber nach dem Ende 
seiner beruflichen Laufbahn wieder der 
Wissenschaft zugewendet, um seine 
Kenntnisse und Fertigkeiten an jüngere 
Kollegen weiterzugeben. Nach wie vor 

hält er weltweit Vorträge und Kurse zur 
Hüftsonografie bei Babies und macht so 
aus seinem Ruhestand einen für die Or-
thopädie fruchtbaren „Unruhestand.“

Wir gratulieren Prof. Reinhard Graf 
zu dieser Ehrung und der Anerkennung 
seiner Arbeit und wünschen ihm wei-
terhin alles Gute. 
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